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I N HA LT

Der Breitbandausbau wird zunehmend zu einer Stand-

ortfrage für das Land Tirol. Die gute Breitbandversorgung

bietet eine Grundlage für die Erhaltung und Ansiedlung von

Betrieben aus Wirtschaft und Tourismus und sichert und

schafft somit Arbeitsplätze. In den kommenden Jahren wird

sich entscheiden, welche Regionen Europas auf  die Daten-

autobahn aufspringen können. Das Land Tirol hat bereits

flächendeckend im Dauersiedlungsraum die Grundversor-

gung mit 2 MBit/sec realisieren können. Doch das reicht an-

gesichts des rasanten Wachstums des Datenvolumens nur für

kurze Zeit aus.

In der Digitalen Agenda für Europa der Europäischen

Union (Strategie Europa 2020) wird für alle Einwohner der

Zugang zu Internetgeschwindigkeiten von über 30 MBit/sec

und für mindestens 50% aller Haushalte der Zugang zu ultra -

schnellen Internetgeschwindigkeiten von über 100 MBit/s

gefordert. Ebenso wird im Rahmen des Breitband-Master -

planes für Tirol die Breitbandversorgung von Haushalten

und Betrieben mit hochwertiger, nachhaltiger und kosten-

günstiger Breitband-Infrastruktur bis zum Jahr 2020 grund-

gelegt. Dabei werden u. a. drei Zielrichtungen verfolgt:

Z i e l  1 : Bis 2013 – Herstellung einer Grundversorgung

im Dauersiedlungsraum mit Breitband-Internet mit mindes-

tens 2 MBit/s.

Z i e l  2 :  Bis 2020 – Versorgung der Haushalte und Be-

triebe mit schnellem (mindestens 30 MBit/s) und davon 50%

mit ultraschnellem (mindestens 100 MBit/s) Internet.

Z i e l  3 : Bis 2020 – Gemeinden verfügen über einen er-

schwinglichen Internet-Übergabepunkt für ihre Ortsnetze.

Dafür wurden im letzten Jahr von Landesseite Förder-

mittel in Höhe von € 4,5 Mio. aufgewendet. 

Wie schon erwähnt konnte das Ziel 1 bereits realisiert wer-

den. Das Ziel 2 und Ziel 3 und den damit verbundenen Tech-

nologiesprung möchte Tirol bereits zwei Jahre früher als in

der Digitalen Agenda für Europa 2020 und im Tiroler Breit-

band-Masterplan gefordert, bis 2018 schaffen. Deswegen hat

die Tiroler Landesregierung am 1. April 2014 für den Breit-

bandausbau Budgetmittel von jährlich 10 Mio. Euro be-

schlossen. In den kommenden fünf  Jahren werden 50 Mio.

Euro in die Hand genommen, damit das schnelle Internet in

allen Gemeinden Tirols zur Verfügung steht. Das ist einer-

seits ein Standortvorteil für die Wirtschaft und andererseits

die zukünftig notwendige Anbindung der Tiroler Haushalte

an die Datenautobahn.

Da in den Ballungszentren die Verfügbarkeit von ultra-

schnellem Internet bereits heute im hohen Maß gegeben ist,

muss der Ausbau in ländlichen Gebieten mit Fördermitteln

vorangetrieben werden. 

Neue Förderrichtlinien

Daher hat die Tiroler Landesregierung zudem folgende

Änderungen der Breitbandrichtlinien festgelegt:

Die Richtlinie Förderung von Gemeinden zur Errichtung

von passiven Breitband-Infrastrukturen wurden dahinge-

hend abgeändert, dass der Fördersatz von ursprünglich 40%
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auf  50 % angehoben wird. Zusätzlich wird im Fall der Erst-

antragstellung ein Startbonus im Ausmaß von 10% gewährt.

Darüber hinaus wird in diesem Zug der Umfang der förder-

baren Investitionen ausgeweitet. Nun sind auch Ausgaben

für Beratungsleistungen, Planungsleistungen, Gemeinde-

 Eigenleistungen und Abgeltung von Dienstbarkeiten för-

derbar, welche im unmittelbaren Zusammenhang mit dem

Breitbandausbau stehen. Neu hinzugekommen ist ebenso die

Förderung der Nutzung und des Kaufs von bestehenden

Breitband-Infrastrukturen, mit dem Zweck Synergien aus-

zuschöpfen und den Breitbandausbau effizi-enter zu gestal-

ten.

Darüber hinaus werden im Rahmen des Gemeindeaus-

gleichsfonds Mittel in Höhe von jährlich 2,5 Mio. Euro zur

Unterstützung von finanzschwachen Gemeinden in Form

von Bedarfszuweisungen vorgesehen. 

Durch diese Neuerungen soll verstärkt der Anreiz ge-

schaffen werden, Gemeinden zu Investitionen in passive

Breitband-Infrastrukturen (LWL-/Glasfasernetze) zu moti-

vieren und die künftige Verfügbarkeit von passiven Breit-

band-Infrastrukturen als Grundlage für ultraschnelles Breit-

band-Internet in der jeweiligen Gemeinde zu gewährleisten.

Insbesondere durch den Startbonus in Höhe von 10% soll-

ten Gemeinden in der ersten Ausbauphase bei der Umset-

zung von Breitbandprojekten stärker unterstützt werden und

damit die Verfügbarkeit von ultraschnellem Breitbandinter-

net in Tirol beschleunigt werden.

Die Richtlinie Förderung von betrieblichen Breitbandan-

schlüssen wird dahingehend abgeändert, dass der Fördersatz

von ursprünglich 40% auf  50% angehoben und die Mindest -

bemessungsgrundlage von E 10.000,– Euro auf  E 5.000,–

gesenkt wird. Generell werden Glasfaser-Anbindungen ge-

fördert, darüber hinaus sind nunmehr ebenso alternative be-

triebliche Breitband-Anbindungen (z. B. über Richtfunk) in

begründeten Fällen förderbar. Die Förderung soll dadurch

einer höheren Anzahl von Unternehmen, die auf  eigene Ini-

tiative hin Investitionen in betriebliche Breitbandanschlüsse

tätigen, insbesondere auch in Kooperation mit anderen Un-

ternehmen, zur Verfügung stehen.

Wann soll eine Gemeinde 

auf  alle Fälle selbst aktiv werden? 

Eine Gemeinde sollte sich intensiver mit Breitband aus-

einandersetzen, wenn

• Telekommunikationsunternehmen nur mit öffentlicher

Hilfe bereit sind zu investieren,

• eine Unterversorgung vorliegt oder sich abzeichnet,

• Reklamationen von Bürgerinnen und Bürgern vorliegen

oder sich abzeichnen,

• sich neue Betriebe ansiedeln, die ultraschnelles Internet

brauchen,

• neue Gewerbe- oder Wohngebiete erschlossen werden,

• Tiefbaumaßnahmen anstehen (z. B. Siedlungswasserbau,

Fernwärmeversorgung, Gasversorgung, Straßensanie-

rungen),

• es unzureichende regionale Anbindungen also Zubrin-

gerleitungen oder Verbindungsstrecken zwischen weiter

auseinander liegenden Ortsteilen gibt.

Fakten:

Förderperiode 2014 bis 2018

50 Mio. Euro für den Breitband-Ausbau in Tirol

Förderung der Gemeinden mit bis zu 60%

Förderung von betrieblichen Breitbandanschlüssen 

mit bis zu 50 %

Kontakt:

Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Wirtschaft

und Arbeit, Fachbereich Breitbandausbau und Technologie-

förderung, Heiliggeiststraße 7–9, 6020 Innsbruck,

E-Mail: wirtschaft.arbeit@tirol.gv.at

Ing. Helmut Heis, Tel. 0512 508 3216

Mag. Jakob Egg, Tel. 0512 508 2411

Ing. Helmut Heis, Mag. Jakob Egg

Abteilung Wirtschaft und Arbeit
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Im Folgenden erfolgen neuerlich Informationen über den

Anwendungsbereich und den Inhalt des Gesetzes über die

risikoaverse Finanzgebarung des Landes, der Gemeinden

und Gemeindeverbände sowie sonstiger öffentlicher Rechts-

träger in Tirol (LGBl. Nr. 157/2013), welche aufgrund der

Erfahrungen in den ersten Monaten der Geltung des Geset-

zes sinnvoll scheinen. Detaillierte Ausführungen sind dem

Merkblatt für die Gemeinden Tirols, Ausgabe November

2013, Nr. 44, sowie der Aussendung vom 27. Februar 2014

an die Gemeinden zur Ausnahmeregelung für Gemeinden

mit weniger als 2.000 Einwohner zu entnehmen.

Geltungsbereich:

Vom Geltungsbereich des Gesetzes sind alle Gemeinden

und Gemeindeverbände in Tirol erfasst. Bei ausgegliederten

Rechtsträgern ist entsprechend der rechtlichen Möglichkeit

(etwa in den Gesellschaftsverträgen oder durch Gesellschaf-

terweisung) dafür Sorge zu tragen, dass die Bestimmungen

des Gesetzes eingehalten werden.

Inhalt:

Risikoaverse Finanzgebarung heißt, dass bei der Finan-

zierung und Veranlagung von öffentlichen Mitteln alle ver-

meidbaren Risiken von vornherein auszuschließen oder

dann, wenn dies nicht möglich ist, auf  ein Mindestmaß zu

beschränken sind. Die Risikominimierung hat jedenfalls Vor-

rang vor einer Ertrags- oder Kostenoptimierung. 

Der im Gesetz erwähnte Begriff  Finanzgeschäft bezieht

sich auf  die Mittelbeschaffung, die Bewirtschaftung

 einer Finanzierungsverpflichtung und die Veranlagung

von Geldmitteln, wobei zu beachten ist, dass sämtliche Fi-

nanzgeschäfte nur in Euro abgeschlossen werden dürfen. 

Unter Mittelbeschaffung versteht man die Fremdfinan-

zierung durch Aufnahme von Krediten bzw. Darlehen. Die

Absicherung der Zinsen des Grundgeschäfts darf  durch

 einen „Cap“ (Zinsabsicherungsinstrument zur Begrenzung

der Zinsobergrenze) erfolgen. Andere derivative Finanzin-

strumente sowie eine Fremdfinanzierung zum Zweck der

Veranlagung sind nicht zulässig.

Unter der Bewirtschaftung einer Finanzierungsverpflich-

tung fallen Umschuldungen bestehender Kredite oder die

Veränderung von Konditionen während der Laufzeit.

Eine Veranlagung ist in Form von Sicht- und Spareinla-

gen, Termineinlagen, Pfandbriefen, Anleihen von inländi-

schen Gebietskörperschaften und Anleihen von Banken mit

einem Mindestrating „investment grade“, die nach den

Rechtsvorschriften eines EU-Mitgliedstaates oder eines an-

deren Vertragsstaates des EWR-Abkommen gegründet wur-

den und ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung

oder ihre Hauptniederlassung in einem dieser Staaten haben,

möglich. Bei Anleihen muss eine Rückzahlung zum Nomi-

nale am Ende der Laufzeit vorgesehen sein. 

Wichtig:Die Aufzählung der verschiedenen Veranla-

gungsformen in § 6 leg. cit. ist abschließend; das heißt,

dass alle anderen Finanzprodukte zum Zweck der Ver-

anlagung nicht gekauft werden dürfen. 

Nicht zulässig sind somit etwa:

• Wertpapierfonds, 

• Unternehmensanleihen 

(mit Ausnahme der oben angeführten Bankanleihen) 

• Lebensversicherungsprodukte zu Veranlagungszwecken  

Für Altbestände, also Produkte, die vor dem 31. Dezem-

ber 2013 erworben wurden, gilt, dass sie bis zum Ende der

Laufzeit gehalten werden dürfen. Bringt ein zum Altbestand

gehörendes Produkt wiederkehrende Zahlungsverpflichtun-

gen mit sich, sind diese weiterhin zulässig.

Keine Finanzgeschäfte stellen Beteiligungen einer Ge-

bietskörperschaft an Unternehmen dar, wenn diese im öf-

fentlichen Interesse und aus strategischen Erwägungen er-

folgen („strategische Beteiligung“). Im Vordergrund steht

 dabei die Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der

sog. Daseinsvorsorge.

Vier-Augen-Prinzip:

Nach dem im Gesetz vorgesehenen Vier-Augen-Prinzip

haben zwei dem jeweiligen Rechtsträger zuordenbare quali-

fizierte Personen eine Empfehlung an das für die endgültige

Entscheidung über den Abschluss des Finanzgeschäftes zu-

ständige Organ einvernehmlich abzugeben. Als qualifizierte

Personen kommen nur Bedienstete des jeweiligen Rechts-

trägers in Frage. Bei Gemeindeverbänden, die nicht über

 zumindest zwei qualifizierte Bedienstete verfügen, können

Bedienstete der verbandsangehörigen Gemeinden herange-

zogen werden.  

Zur Dokumentation dieser Empfehlung wurden zwei

Formulare zur Verfügung gestellt, eines für Gemeinden mit

weniger als 2.000 Einwohnern und ein weiteres für Ge-

meinden ab 2.000 Einwohnern sowie Gemeindeverbände.

Da die Empfehlung als Entscheidungsgrundlage für den

 Abschluss dient, ist darauf  zu achten, dass die Prüfung der

Angebote und die Empfehlung zeitlich jedenfalls vor dem

Beschluss des für den Abschluss zuständigen Organs zu er-

folgen hat. 

16.
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Ohne Abgabe dieser Empfehlung können Beschlüsse von

Gemeinde- oder Gemeindeverbandsorganen zur Aufnahme

einer Finanzierung aufsichtsbehördlich nicht genehmigt wer-

den, die Dokumentation ist daher der Gemeindeaufsichts-

behörde vorzulegen.

Damit eine Empfehlung von den Bediensteten abgege-

ben werden kann, müssen mindestens drei Angebote einge-

holt werden. Bei der Neuaufnahme eines Darlehens heißt

das, dass drei Darlehensgeber zur Erstellung eines schriftli-

chen Finanzierungsangebots eingeladen werden müssen.

Aus den vorliegenden Angeboten ist dann jenes auszuwäh-

len, das aus Sicht der Gemeinde bzw. des Gemeindeverban-

des den Grundsätzen des Gesetzes über die risikoaverse Fi-

nanzgebarung am besten entspricht. Dieses Angebot ist dann

als Empfehlung an das für den Abschluss des Finanzge-

schäfts zuständige Organ zu richten. Das Vier-Augen-Prin-

zip und die damit verbundene Dokumentationspflicht gilt

nicht nur für Finanzierungen, sondern auch für sämtliche

Formen von Veranlagungsgeschäften gemäß § 6 leg. cit.

Bei Gemeinden mit weniger als 2.000 Einwohnern muss

eine solche Empfehlung nur bei Veranlagungsgeschäften ab-

gegeben werden, wenn ein jährliches Volumen von 20 Pro-

zent der Einnahmen des Abschnittes 92 des Rechnungsab-

schlusses des zweitvorangegangenen Jahres überschritten

wird. Es kann bei diesen Gemeinden somit die Empfehlung

entfallen. Die übrigen Bestimmungen des Gesetzes gelten

 jedoch uneingeschränkt.  

Für Gemeindeverbände gilt die Ausnahmeregelung vom

Vier-Augen-Prinzip nicht, das heißt, dass sämtliche Bestim-

mungen des Gesetzes für sie zur Anwendung kommen.

Berichtspflicht:

Die Gemeinde bzw. der Gemeindeverband hat jährlich

 einen Bericht zu erstellen über alle neu getätigten Transak-

tionen zur Finanzierung des jeweiligen Haushalts und zum

Schuldenstand. Die Berichte sind bis 31. Mai des Folgejah-

res an die Landesregierung zu übermitteln. Zusätzlich ist bis

zum 31. Mai 2015 ein Bericht über die gesamten mit dem

Ablauf  des 31. Dezember 2013 bestehenden Transaktionen

zu übermitteln. 

Über Form und Inhalt der Berichte werden die Gemein-

den und Gemeindeverbände zeitgerecht informiert.
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18.
Abgabenertragsanteile der Gemeinden Jänner bis April 2014
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Jänner 2014 Februar 2014

(endgültig) (vorläufig)

Index der Verbraucherpreise 2010
Basis: Durchschnitt 2010 = 100 108,3 108,5

Index der Verbraucherpreise 2005
Basis: Durchschnitt 2005 = 100 118,6 118,8

Index der Verbraucherpreise 2000
Basis: Durchschnitt 2000 = 100 131,2 131,4

Index der Verbraucherpreise 96
Basis: Durchschnitt 1996 = 100 138,0 138,2

Index der Verbraucherpreise 86

Basis: Durchschnitt 1986 = 100 180,4 180,8

Index der Verbraucherpreise 76

Basis: Durchschnitt 1976 = 100 280,5 281,0

Index der Verbraucherpreise 66

Basis: Durchschnitt 1966 = 100 492,2 493,1

Index der Verbraucherpreise I

Basis: Durchschnitt 1958 = 100 627,2 628,3

Index der Verbraucherpreise II

Basis: Durchschnitt 1958 = 100 629,2 630,4

Der Index der Verbraucherpreise 2010 (Basis: Durchschnitt 2010 = 100) für den

Kalendermonat Februar 2014 beträgt 108,5 (vorläufige Zahl) und ist  somit gegenüber

dem Stand für Jänner 2014 um 0,2% gestiegen (Jänner 2014 gegenüber Dezember

2013: – 0,8%). Gegenüber Februar 2013 ergibt sich eine Steigerung um 1,5% (Jänner

2014/2013: +1,6%).

VERBRAUCHERPREIS INDEX 
FÜR  FEBRUAR 20 1 4

(vorläufiges Ergebnis)
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